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Le Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

R P  P.B. N° 1. Ballan2, 13. Juni 1940

Letzten Sonntag abend, den 9. ds., vernahm ich, dass der Nunzius als Doyen 
des diplomatischen Corps, beim Aussenministerium um die Erlaubnis nachge
sucht hatte, Paris verlassen zu können und sich nach der Touraine zurückzu
ziehen. Diese Erlaubnis wurde erteilt und den Missionschefs am Montag vor
mittag gemäss beiliegender K opie3 zur Kenntnis gebracht. Am Sonntag abend 
ebenfalls vernahm ich, dass der grösste Teil der Dienste des Aussenmini- 
steriums, verschiedene Ministerien und Verwaltungen Paris ebenfalls verlassen 
sollten. Ich beendigte deshalb sofort die längst vorbereiteten Massnahmen und 
delegierte suksessive im Laufe des Montag nachmittags einige meiner M itar
beiter, etwas Hülfspersonal und meine Dienstboten, sowie das sehr beträcht
liche Gepäck (Akten, Schreibmaschinen, etc.) nach Ballan (vergleiche meinen 
Detailbericht4 von gestern an die Abteilung für Auswärtiges). Am Nachmittag 
besuchte ich noch den amerikanischen Botschafter Bullitt und den General
sekretär des Aussenministeriums, R oux5, der in meiner Gegenwart die 
Mitteilung über die italienische Kriegserklärung erhielt. Da mir Herr Roux mit
teilte, er verlasse Paris um 6 Uhr nachmittags als letzter Vertreter des Aussen
ministeriums, alle Regierungsmitglieder und die sämtlichen Dienste der uns 
interessierenden Ministerien seien bereits abgereist, konnte ich nicht mehr 
länger zögern, mit meiner Frau die H auptstadt ebenfalls zu verlassen.

Es ist nicht ohne Interesse, festzustellen, dass von Seiten der französischen 
Regierung an das diplomatische Corps keinerlei andere offizielle Mitteilung 
erlassen wurde als das beiliegende Schreiben vom 9. Ju n i6. Es erging weder 
eine Mitteilung, die Regierung reise ab, noch eine Aufforderung an uns, dies 
zu tun.
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1. Pilet-G olaz a mis ce rapport en circulation parm i ses collaborateurs le 16 juin. Cf. aussi 
J.I. 131/42/1.
2. Indre-et-Loire, arrondissement et canton de Tours, dans la banlieue de cette ville. Dès 
l ’autom ne 1939, la Légation de Suisse avait prévu de s ’y  replier en cas d ’im possibilité de rester 
à Paris, cf. le rapport de H. de Torrenté du 4 octobre 1939, J.I. 131/40.
3. Non reproduit.
4. Non reproduit.
5. Ancien A m bassadeur de France au Vatican, François Charles-Roux a succédé dès le 20 mai 
1940 à A  lexis Léger au poste  de Secrétaire général du M inistère français des A ffaires étrangères.
6. N on reproduit.
7. Suit une longue évocation des péripéties de l ’évacuation de la Légation ainsi que des prob lè
mes que vont poser les contacts avec les autorités françaises dispersées et désorganisées.
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Im besten Falle werden wir in einigen Tagen dazu gelangen, die schweize
risch-französischen Probleme mit den wirklich zuständigen Behörden sachlich 
zu erörtern. Dann beginnen erst die ungeheuern materiellen Schwierigkeiten. 
Ich denke dabei vor allem aus an die Frage der Versorgung der Schweiz mit 
Rohmaterialien und Lebensmitteln. Frankreich hat jetzt schon die Häfen von 
Dünkirchen8, Calais und Rouen verloren. Le Havre ist kaum mehr benutzbar. 
Welche Auswirkung der Eintritt Italiens in den Krieg auf Marseille und die 
französisch-schweizerische Versorgung über diesen Hafen haben wird; ist zur 
Stunde noch nicht übersehbar. Im besten Falle wird Marseille noch teilweise 
benutzbar sein. Damit konzentriert sich die Versorgung Frankreichs sowohl 
wie der Schweiz auf Nantes (wie lange noch?), auf den kleinen Hafen von 
La Rochelle und auf Bordeaux. Diese drei Häfen müssen aber auch noch den 
ganzen militärischen Verkehr zwischen England und Frankreich bewältigen. Es 
ergibt sich aus dieser Situation meines Erachtens die brutale Konsequenz, dass 
die Schweiz mindestens während längerer Zeit nur noch in kleinem Masse über 
französische Häfen wird versorgt werden können. Es ergibt sich hieraus die 
weitere Konsequenz, dass wir mit den im Lande liegenden Vorräten werden 
auskommen müssen und dass deshalb wohl ohne jeden Verzug die Rationie
rung aller Lebensmittel und Rohstoffe jetzt schon auf ein Minimum zu redu
zieren ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Schweiz, selbst wenn sie 
nicht militärisch angegriffen werden sollte, an der Verpflegungsfrage zu 
Grunde geht.

Ein ganz spezielles Kapitel, über welches ich dem Chef des Volkswirtschafts
departements schon öfters eindringlich geschrieben habe9, ist das Kohlenpro
blem. Nicht nur werden wir keinerlei Kohle mehr aus Frankreich bekommen, 
das ist sicher !, sondern ich sehe auch nicht wie englische und amerikanische 
Kohle über Frankreich in die Schweiz transportiert werden könnte. Die jetzige 
sehr ernste Situation wird sich aber noch weiter verschlechtern. Ähnlich steht 
es mit dem Benzin.

Ich brauche nicht zu betonen, dass ich auch ohne Instruktionen das äusserste 
tun werde, um uns, wenn möglich über Marseille, jedenfalls aber über Bor
deaux, gewisse Zufuhren noch sichern zu können. Ich habe das E.V.D. schon 
vor Tagen darauf aufmerksam gemacht, dass sofort ein schweizerischer Hafen
kommissär in Bordeaux zu ernennen sei10 und habe auch meinen der Gesandt
schaft zugeteilten Transportspezialisten, den ich von den S.B.B. übernommen 
hatte, gestern nach Bordeaux geschickt, wo er sich zunächst zur Verfügung des 
Konsulates stellt. Die Arbeit in Bordeaux wird zur Hauptsache nur an Ort und 
Stelle geleistet werden können. Ich kann von hier aus lediglich allgemeine 
Richtlinien provozieren, der Distanzen wegen aber nicht selber intervenieren 
(Distanz Paris-Bordeaux: über 300 km, Telephonverbindungen äusserst pre
kär). Dazu kommt noch, dass nach einer bis jetzt unbestätigten Nachricht das 
Ministerium für öffentliche Arbeiten nicht im Departement Indre-et-Loire, 
sondern in der Nähe von Bordeaux untergebracht sein soll.

8. Dunkerque.
9. Cf. N°s 247 et 260 ainsi que E 7001 (B) 1/454.
10. Cf. E 7001 (B) 1/454 et E 2200 Paris 13/23.
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Wie ich Ihnen telephonisch berichten konnte, hat sich die französische 
Regierung damit einverstanden erklärt, dass von der Schweiz gemietete, aus
schliesslich mit für die Schweiz bestimmten W aren beladene und das schwei
zerische Hoheitszeichen führende neutrale Schiffe nach italienischen Häfen 
durchgelassen werden, falls die italienische Regierung dem Bundesrat die feier
liche Erklärung abgibt, diese Schiffe und W aren nicht mit Beschlag zu belegen. 
Zudem muss jedes einzelne Schiff rechtzeitig der Blockadekontrolle der Alliier
ten mitgeteilt werden. Es würde mich lebhaft interessieren zu vernehmen, wie 
sich die von Ihnen gleichzeitig mit London und Rom eingeleiteten Besprechun
gen über diese Frage ab wickeln.

Die Flüchtlinge aus Holland, Belgien, Luxemburg, Nordfrankreich und nun 
auch aus Paris und seiner Umgebung sind jetzt im Zentrum und namentlich 
in der Südwestecke Frankreichs konzentriert. Es handelt sich wohl für diese 
Gegend um zusätzliche Unterkunft und Verpflegung für eine Menschenmenge, 
die auf sieben bis zehn Millionen geschätzt wird. Ich zweifle daran, dass die 
französische Verwaltung fähig ist, diese Probleme auch nur annähernd zu 
lösen. Sollten die deutschen Armeen weiter nach Süden Vordringen und damit 
die Konzentration im Südwesten noch entsprechend vergrössern, dann wird, 
zusammen mit einem neuen Rückzug von Regierung und Verwaltung Richtung 
spanische Grenze, eine Katastrophe unvermeidbar sein. Die jetzige Rückzugs
etappe war wenigstens einigermassen vorbereitet und trotzdem sind die Unter- 
kunfts- und Verpflegungsprobleme kaum gelöst. Selbst als diplomatische Ver
tretung haben wir uns bis jetzt die Kohle für die Zubereitung unserer Mahlzei
ten nur kiloweise beschaffen können. Unsere Mahlzeiten müssen wir bis jetzt, 
wenigstens teilweise, aus unseren Konservenvorräten bestreiten, die selbstver
ständlich für 12 Personen, deren Verpflegung meiner Frau obliegt, nicht weit 
reichen. Sollte eine neue Rückzugsbewegung nötig sein, so ist gar keine Rede 
davon, dass ich das Personal, Material und Gepäck, das ich jetzt noch hier 
habe, mitnehmen könnte. Es werden dann im besten Falle ausser mir noch drei 
bis vier Personen die Weiterreise unternehmen können. Um Material und 
Gepäck bei einer solchen Eventualität nicht einfach preiszugeben, bleibt dann 
nichts anderes übrig als dass man mir von der Schweiz aus einen grossen Last
wagen schickt, da solche hier niemals und zu keinem Preis mehr aufzutreiben 
sind. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Bundespräsident, wenn Sie diese 
Eventualität jetzt schon prüfen lassen und vorbereiten wollten.

Endlich möchte ich noch auf einen weitern Aspekt der gegenwärtigen Lage 
hinweisen, der mir sehr ernst erscheint: Es ist meines Erachtens kaum vermeid
bar, dass die Tatsache, dass die besitzenden Klassen mit ihren Autos sich, ihre 
Habe und ihre Wertsachen in eine, allerdings relative Sicherheit begeben konn
ten, während die Masse des Volkes diese Kolonnen Tag und Nacht hat an sich 
vorbeiziehen sehen, ohne selber flüchten zu können, bedeutende soziale Aus
wirkungen haben kann. Wenn dazu eine aus der ständigen Rückzugsbewegung 
entstehende Deroute des Heeres kommt, Unterkunfts- und Verpflegungs
schwierigkeiten noch grösser werden als jetzt schon, dann scheinen mir schwere 
soziale Unruhen in Wahrscheinlichkeitsnähe gerückt. Hoffentlich sehe ich zu 
schwarz! Nach meinen bis jetzt gemachten persönlichen Beobachtungen hält 
sich die Stimmung der Armee sowohl wie der Zivilbevölkerung noch auf einer
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ordentlichen Höhe. Das kann aber beim Temperament der Franzosen und bei 
zunehmenden militärischen Rückschlägen und Verpflegungsschwierigkeiten 
ziemlich rasch ändern. Die Zukunft sieht jedenfalls für Frankreich und die 
Schweiz sehr trübe aus. Bei persönlicher Beobachtung der Flüchtlingskolonnen 
auf allen Strassen, Wegen und Feldern habe ich immer wieder daran denken 
müssen, was geschehen würde, wenn zum Beispiel die Stadt Basel überraschend 
angegriffen würde, ohne vorher evakuiert worden zu sein.

307
E 2001 (E) 1/5

Notice du suppléant du Chef de la Division des 
Affaires étrangères du Département politique, P.A. Feldscher

[Berne, 15 juin 1940]

Zum Zwecke einer zwanglosen Aussprache über die schweizerisch-deutschen 
Pressebeziehungen hatte der Deutsche Gesandte am 14. Juni abends eine Ein
ladung zu einem kleinen Diner ergehen lassen, an dem deutscherseits der 
Gesandte, Botschaftsrat Kordt, Legationsrat von Bibra, Dr. von Charnier und 
Dr. Trump, schweizerischerseits Dr. Rothmund, Oberst Iselin, Dr. Balsiger, 
Dr. Rezzonico und Dr. Feldscher teilnahmen.

Aus den Gesprächen, die nach Tisch geführt wurden, sind folgende Äusse
rungen wert festgehalten zu werden.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz erscheint noch immer 
stark getrübt durch die unfreundliche Einstellung der Schweizer-Presse und 
ihre eindeutige Parteinahme für die Sache der Alliierten. Wie Herr von Bibra 
mir gegenüber vertraulich bemerkt, sind es in letzter Zeit allerdings weniger die 
schweizerischen Zeitungen als die polizeilichen Einvernahmen, H ausdurch
suchungen und Kontrollen, die deutsche Staatsangehörige in der Schweiz über 
sich ergehen lassen müssen, die eine grosse Misstimmung in deutschen Kreisen 
hervorgerufen haben. Es sollte indessen doch vor allem etwas Positives auf 
dem Gebiet der Presse geschehen, und in dieser Hinsicht sei es besonders 
erwünscht, wenn einem Anliegen des Dr. Keller, Delegierter des Verwaltungs
rates der ehemaligen «Neuen Basler Zeitung», der in der Sache kürzlich bei 
Herrn von Charnier vorgesprochen hat, auf Wiederzulassung des Blattes ent
sprochen werden könn te1. Charnier bemerkt, dass er beispielsweise in dieser 
Zeitung Artikel erscheinen lassen könnte, was ihm in der übrigen Schweizer-

1. A u sujet de ce journal, cf. la notice du 18 juin 1940 rédigée par le Conseiller de légation 
C. Rezzonico: Le quotidien «Neue Basler Zeitung» paraissant à Bâle fut interdit à la requête 
du Chef de Presse du Commandement de l’arrondissement territorial de Bâle, par décision de 
la Division Presse et Radio de l’Etat-Major de l’Armée datée du 28 décembre 1939. (...) La 
mesure d’interdiction prise à l’égard de la «Neue Basler Zeitung» date de six mois. Le Départe-
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